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Merkblatt des Finanzministeriums des Landes Schleswig-Holstein 
Errichtung einer Stiftung unter Beachtung des Gemeinnützigkeitsrechts 

 
Im Anerkennungsverfahren zur Errichtung einer rechtsfähigen Stiftung (im Folgenden: Stif- 
tung) nimmt das Finanzministerium zum Satzungsentwurf aus gemeinnützigkeitsrechtlicher 
Sicht Stellung. In diesem Zusammenhang wird häufig festgestellt, dass bestimmte Grund- 
anforderungen, die das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht stellt, nicht ausreichend beach- 
tet werden. 
Das Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein weist daher allgemein auf Folgen- 
des hin. 
Häufig gestellte Fragen: 

 

1. Müssen in der Stiftungssatzung die Formulierungen laut beilie- 
gender Mustersatzung (= Anlage 1 zu § 60 Abgabenordnung - AO -) 
übernommen werden? 

Muster- 
satzung 

Die Stiftungssatzung muss grundsätzlich die in der Mustersatzung be- 
zeichneten Festlegungen enthalten. Folgende Abweichungen vom 
Wortlaut der Mustersatzung sind zulässig: 
- Bei Stiftungen, die sich darauf beschränken, ihre Mittel an andere 

steuerbegünstigte Körperschaften und/oder juristische Personen des 
öffentlichen Rechts im Sinne des § 58 Nr. 1 AO weiterzuleiten (vgl. 
Frage 2), kann entgegen § 1 der Mustersatzung auf das Gebot der 
Unmittelbarkeit verzichtet werden. 

- Der in § 3 der Mustersatzung verwendete Begriff „Mitglieder“ ist 
durch die Formulierung „Stifter“ oder „Stifterin“ zu ersetzen. 

- Derselbe Aufbau und dieselbe Reihenfolge der Bestimmungen wie 
in der Mustersatzung sind nicht erforderlich. 

 

2. Darf sich die Stiftung darauf beschränken, ihre Mittel an andere 
steuerbegünstigte (gemeinnützige) Körperschaften weiterzuleiten 
und wie muss ggf. der Satzungszweck formuliert werden? 

Mittelweiter- 
leitung 

Beispiel: 
Eine Stiftung möchte einen privaten gemeinnützigen Kindergarten in 
der Rechtsform eines eingetragenen Vereins (ABC-Kindergarten 
e. V.) und daneben bedürftige Kinder fördern. Das Stiftungskapital 
soll 100.000 Euro betragen. Die Stiftung soll Spenden einwerben 
und diese zusammen mit den Erträgnissen des Stiftungskapitals 
(Zinsen) ausschließlich für den Satzungszweck verwenden. 

 

Bei der Umschreibung des steuerbegünstigten Zwecks muss sich die 
Stiftung an den Formulierungen der §§ 52 bis 54 AO orientieren. In die- 
sen Bestimmungen sind die steuerbegünstigten Zwecke, d. h. Zwecke, 
die auf eine Förderung 
- der Allgemeinheit - (§ 52 AO), 
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- bedürftiger Personen - (§ 53 AO) 
oder 
- kirchlicher Zwecke - (§ 54 AO) 
gerichtet sind, im Einzelnen aufgeführt. 

 

Im Beispielsfall kommt einerseits die Förderung der Jugendhilfe im 
Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 4 AO (= Förderung der Allgemeinheit) und 
andererseits die Förderung mildtätiger Zwecke im Sinne des § 53 AO 
(= Förderung/Unterstützung einzelner bedürftiger Personen) in Betracht. 

 

Grundsätzlich müssen die Stiftungsmittel (u. a. Erträgnisse des Stif- 
tungskapitals oder Spenden) durch die Stiftung unmittelbar selbst für 

Unmittelbare 
Verwendung 

eigene Projekte, Maßnahmen verwendet werden (dies ist der unmittel- 
bare Förderweg im Sinne des § 57 AO). Im Bereich der Förderung der 
Jugendhilfe käme z. B. der Betrieb eines Kindergartens in Betracht. Die 
„bloße“ Anschaffung z. B. von kindgerechtem Mobiliar oder Spielgerä- 
ten durch die Stiftung und die nachfolgende Schenkung an den Verein 
stellt keine unmittelbare Förderung im gemeinnützigkeitsrechtlichen 
Sinne dar. 

 

Eine unmittelbare Förderung ist aber auch nicht zwingend. Die Stiftung 
darf sich (deshalb) darauf beschränken, sämtliche oder die überwie- 
genden (Sach- oder Geld-)Mittel an andere steuerbegünstigte Körper- 

Mittelbare Ver- 
wendung / För- 

derstiftung 

schaften und/oder juristische Personen des öffentlichen Rechts weiter- 
zugeben (= mittelbarer Förderweg im Sinne des § 58 Nr. 1 AO = För- 
derstiftung). 

 

Bei der Umschreibung der steuerbegünstigten Zwecke muss die Stif- 
tung insoweit den Förderweg festlegen. 

 

Möchte die Stiftung im Beispielsfall ihre überwiegenden (Geld-/Sach-) 
Mittel an den gemeinnützigen Kindergarten weitergeben und daneben 
- in einem untergeordneten Umfang - auch unmittelbar selbst bedürftige 
Kinder im Sinne des § 53 AO fördern/unterstützen, könnte der Stif- 
tungszweck wie folgt formuliert werden: 

 

„Zweck der Stiftung ist 
a) die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Jugendhilfe 

durch den ABC-Kindergarten e. V.; 
b) die finanzielle Unterstützung bedürftiger Kinder im Sinne des 

§ 53 Nr. 2 AO. 
Dieser Zweck wird verwirklicht insbesondere durch 
a) die Weitergabe der überwiegenden Stiftungsmittel an den 

ABC-Kindergarten e. V., 
b) die Vergabe von Zuschüssen z. B. für den Besuch des Kin- 

dergartens, für die Teilnahme an Exkursionen etc. an bedürf- 
tige Kinder im Sinne des § 53 Nr. 2 AO, vertreten durch deren 
Erziehungsberechtigte.“ 

 



- 4 - 

 

 

- 3 - 
 
 
 

Anmerkungen: 
- Da Kindergartenkinder regelmäßig unterhaltsberechtigt sind, wird in- 

soweit auch auf die finanziellen Verhältnisse der Erziehungsberech- 
tigten abgestellt. 

- Der ABC-Kindergarten e. V. müsste der Stiftung bestätigen, dass die 
zugewendeten Mittel für dessen steuerbegünstigte Zwecke (= Ju- 
gendhilfe) verwendet werden/worden sind. 

Sollen im Beispielsfall hingegen die überwiegenden Stiftungsmittel di- 
rekt an bedürftige Kinder/Eltern weitergegeben werden, ist es trotzdem 
zulässig, einen Teil (bis zu 50 %) der Stiftungsmittel an den steuerbe- 
günstigten/gemeinnützigen Kindergarten weiterzugeben, und zwar im 
Rahmen des § 58 Nr. 2 AO. 
Der Satzungszweck wäre dann wie folgt zu fassen: 

„Zweck der Stiftung ist die finanzielle Unterstützung bedürftiger Kin- 
der im Sinne des § 53 AO. 
Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Vergabe von 
Zuschüssen, z. B. für den Besuch eines Kindergartens, für die Teil- 
nahme an Exkursionen oder Ferienfreizeiten des Kindergartens, an 
die Kinder (vertreten durch die Erziehungsberechtigten). 
Darüber hinaus darf die Stiftung einen Teil ihrer Mittel im Rahmen 
des § 58 Nr. 2 AO an andere steuerbegünstigte Körperschaften 
und/oder juristische Personen des öffentlichen Rechts weitergeben.“ 

Die Musterformulierungen können sinngemäß für andere Fallgestaltun- 
gen verwendet werden. Es ist  danach auch  zulässig,  Stiftungsmittel 
(z. B. eingeworbene Spenden) ausschließlich an andere (oder eine 
bestimmte) steuerbegünstigte Körperschaft(en) und/oder juristische 
Person(en) des öffentlichen Rechts (einschl. Kirchen) weiterzuleiten 
(ggf. mit Verwendungsauflagen). 

Beispiel 1: 
Zweck der Stiftung ist die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der 
Jugendhilfe durch den „ABC-Kindergarten e. V.“. 
Dieser Zweck wird verwirklicht durch die Weitergabe sämtlicher Mit- 
tel an den ABC-Kindergarten e. V.. 
Beispiel 2: 
Zweck der Stiftung ist die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der 
Jugendhilfe durch eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder 
durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts. 
Dieser Zweck wird verwirklicht durch die Weitergabe sämtlicher Mit- 
tel an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder an eine ju- 
ristische Person des öffentlichen Rechts, die sie zur Förderung der 
Jugendhilfe zu verwenden hat. 
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3. Darf die Stiftung Rücklagen bilden? Rücklagen 

Die Stiftung darf zweckgebundene (beispielsweise für konkrete Projekte 
und/oder Anschaffungen) und/oder sog. freie Rücklagen bilden (vgl. 
§ 58 Nr. 6 und 7 Buchstabe a AO, ab 2014: § 62 Abs. 1 Nr. 1 und 3 
AO1)). 
Es ist aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht nicht erforderlich, für alle 
Fallgestaltungen eine besondere Ermächtigung in die Satzung aufzu- 
nehmen. 
Folgende Standardformulierung in der Satzung schränkt die Stiftung in- 
soweit nicht ein, auch zweckgebundene Rücklagen im Sinne des § 58 
Nr. 6 AO (ab 2014: § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) zu bilden: 

 

„Freie Rücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit die Vorschriften 
des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts dies zulassen. Der Stif- 
tungsvorstand (alternativ: Stiftungsrat) kann freie Rücklagen dem 
Stiftungsvermögen zuführen. Zuwendungen Dritter, die nach dem 
Willen des Zuwendenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens be- 
stimmt sind (Zustiftungen), sind dem Stiftungsvermögen zuzuführen, 
es sei denn, die Annahme der Zustiftung wird abgelehnt.“ 

 

4. Darf die Stiftung nach Errichtung ihr Stiftungskapital erhöhen? 
Erhöhung des 
des Stiftungs- 

kapitals 

Grundsätzlich ist die Stiftung verpflichtet, ihre Mittel zeitnah für ihre 
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke zu verwenden. 
Es ist einer Stiftung jedoch erlaubt, dass sie einen ihr zugewendeten 
Betrag oder Gegenstand auf Wunsch des Spenders in ihrem Vermögen 
behält und nur die Erträge daraus zeitnah für ihre steuerbegünstigten 
Zwecke ausgibt. Auch Zuwendungen von Todes wegen darf eine steu- 
erbegünstigte Stiftung ihrem Vermögen zuführen. Zuwendungen auf- 
grund eines Spendenaufrufs der Stiftung dürfen im Vermögen gehalten 
werden, wenn aus dem Spendenaufruf ersichtlich ist, dass die Zuwen- 
dungen zur Aufstockung des Vermögens erbeten werden. Sachzuwen- 
dungen, die ihrer Natur nach zum Vermögen gehören, dürfen diesem 
ebenfalls zugeführt werden (§ 58 Nr. 11 Buchstabe a bis d AO, ab  
2014: § 62 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 AO). 
Darüber hinaus dürfen bestimmte Erträge/Überschüsse im Jahr der Er- 
richtung der Stiftung und in den zwei folgenden Kalenderjahren dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

1) Die Vorschriften zur Rücklagenbildung wurden mit Wirkung ab 1. Januar 2014 neu gefasst, vgl. § 62 AO 
i. d. F. des Gesetzes zur Stärkung des Ehrenamtes vom 21. März 2013, BGBl. I S. 556. Der neue § 62 
Abs. 1 Nr. 1 und 3 AO enthält die bisherigen Regelungen in § 58 Nr. 6 und 7 AO. 
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Stiftungskapital zugeführt werden (vgl. § 58 Nr. 12 AO). Nach dem Ge- 
setz zur Stärkung des Ehrenamtes2), das insoweit am 1. Januar 2014 in 
Kraft treten wird, verlängert sich der Zeitraum von zwei auf drei Jahre 
(vgl. § 62 Abs. 4 AO i. d. F. des Gesetzes zur Stärkung des Ehrenam- 
tes). 

 

5. Dürfen Organmitglieder Auslagenersatz und/oder eine Vergütung 
erhalten? 

Auslagenersatz/ 
Vergütungen 

Dies hängt insbesondere vom Stifterwillen und davon ab, ob etwaige 
Auslagen/Vergütungen angemessen und satzungskonform sind. 

 

 
 

Entspricht es dem Stifterwillen, dass Organmitglieder ihre Tätigkeit eh- 
renamtlich ausüben, kommt folgende Satzungsbestimmung in Betracht 

Ehrenamtliche 
Ausübung 

(eine Vergütung über den Auslagenersatz hinaus ist in diesem Falle 
nicht zulässig): 

 

„Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind ehrenamtlich für die Stiftung 
tätig. Ihnen können ihre notwendigen Auslagen, die durch ihre Tätig- 
keit für die Stiftung entstanden sind, ersetzt werden, und zwar in 
Höhe des (einkommen-/lohn-)steuerlich zulässigen Umfangs pau- 
schaliert, im Übrigen nur auf der Grundlage von Einzelnachweisen. 
Darüber hinaus dürfen den Mitgliedern der Stiftungsorgane keine 
Vermögensvorteile zugewendet werden.“ 

 

Entspricht es hingegen dem Stifterwillen, dass (einzelne) Organmitglie- 
der eine Vergütung über den bloßen Auslagenersatz hinaus erhalten 

Vereinbarte 
Vergütungen 

können, bedarf es insoweit einer ausdrücklichen Satzungsbestimmung 
und zudem im Vorhinein abgeschlossener und tatsächlich auch durch- 
geführter Vereinbarungen. 
Anmerkung: Die Finanzverwaltung schreibt keine bestimmte Formu- 

lierung in der Satzung vor. Vielmehr kann die Stiftung 
die Regelung einer etwaigen Tätigkeitsvergütung - an- 
gepasst an ihre Gegebenheiten - eigenständig formu- 
lieren.3) 

Vorschlag:   „Mitglieder der Stiftungsorgane können, soweit der Um- 
fang der Geschäftstätigkeit der Stiftung dies erfordert, 
neben- oder hauptamtlich für die Stiftung tätig sein. 
Hierfür kann ihnen eine angemessene Vergütung ge- 
zahlt werden, deren Umfang … Euro nicht übersteigen 
darf. Über die Gewährung der Vergütung und deren 
Höhe entscheidet der Stiftungsvorstand (alternativ: Stif- 
tungsrat) mit Zustimmung der für die Stiftungsaufsicht 
zuständigen Behörde.“ 

 

 
 

2) Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes vom 26. März 2013 (BGBl. I S. 556) 
3) vgl. BMF-Schreiben vom 14. Oktober 2009 – IV C 4 – S 2121/07/0010 – BStBl I S. 1318; diese Regelung 

gilt für Stiftungen entsprechend. 
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6. Was bedeutet „Vermögensbindung“? Vermögens- 
bindung 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Annahme der gemeinnützig- 
keitsrechtlichen Selbstlosigkeit bildet der Grundsatz der Vermögensbin- 
dung für steuerbegünstigte Zwecke im Falle der Beendigung des Be- 
stehens der Stiftung oder des Wegfalls des bisherigen Zwecks. 
Nach der Mustersatzung ist es möglich zu bestimmen, dass das Stif- 
tungsvermögen im Falle der Beendigung des Bestehens der Stiftung 
oder des Wegfalls des bisherigen Zwecks einer bestimmten steuerbe- 
günstigten Körperschaft und/oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts (allgemein) zur Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke zu- 
zuwenden ist (in diesem Fall entscheidet die Empfängerkörperschaft 
später selbst über die steuerbegünstigte Verwendung). 
Es ist aber auch möglich zu bestimmen, für welchen bestimmten steu- 
erbegünstigten Zweck das Stiftungsvermögen später verwendet wer- 
den soll (z. B. für den eigenen Satzungszweck; dies ist aber nicht erfor- 
derlich, es reicht aus, dass es sich um steuerbegünstigte Zwecke han- 
delt). Wenn der bestimmte Verwendungszweck genannt wird, muss die 
Empfängerkörperschaft nicht konkret benannt werden. 

 

Beispiel 1: 
„Im Fall der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall 
des steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen der Stiftung an 
den ABC-Kindergarten e. V., der es ausschließlich und unmittelbar 
zur Förderung von steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden hat.“ 

 

Beispiel 2: 
„Im Fall der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall 
des steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen der Stiftung an 
eine andere steuerbegünstigte Körperschaft und/oder juristische 
Person des öffentlichen Rechts, die es ausschließlich und unmittel- 
bar zur Förderung der Jugendhilfe zu verwenden hat.“ 

 

Weitere allgemeine Informationen zur steuerlichen Behandlung ge- 
meinnütziger Körperschaften erhalten Sie im Internet auf der Seite des 

Weitere Infor- 
mationen 

Finanzministeriums Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de/FM- 
vgl. Steuern/Broschüren/Steuertipps für Vereine, diese gelten sinnge- 
mäß für Stiftungen). 

 

http://www.schleswig-holstein.de/FM
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Anlage (Mustersatzung) 
 

Anlage 1 (zu § 60 Abgabenordnung) 
Mustersatzung für Vereine, Stiftungen, Betriebe gewerblicher Art von 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
geistliche Genossenschaften und Kapitalgesellschaften 

(nur aus steuerlichen Gründen notwendige Bestimmungen) 
 

§ 1 
Der – Die – … (Körperschaft) mit Sitz in … verfolgt ausschließlich und unmittelbar – ge- 
meinnützige – mildtätige – kirchliche – Zwecke (nicht verfolgte Zwecke streichen) im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Zweck der Körperschaft ist … (z. B. die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Ju- 
gend- und Altenhilfe, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschafts- 
pflege, Umweltschutz, des öffentlichen Gesundheitswesens, des Sports, Unterstützung 
hilfsbedürftiger Personen). 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch … (z. B. Durchführung wissen- 
schaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben, Vergabe von Forschungsaufträ- 
gen, Unterhaltung einer Schule, einer Erziehungsberatungsstelle, Pflege von Kunstsamm- 
lungen, Pflege des Liedgutes und des Chorgesanges, Errichtung von Naturschutzgebieten, 
Unterhaltung eines Kindergartens, Kinder-, Jugendheimes, Unterhaltung eines Altenhei- 
mes, eines Erholungsheimes, Bekämpfung des Drogenmissbrauchs, des Lärms, Förde- 
rung sportlicher Übungen und Leistungen). 

§ 2 
Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

§ 3 
Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 

§ 4 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 5 
Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwe- 
cke fällt das Vermögen der Körperschaft 
1. an – den – die – das – … (Bezeichnung einer juristischen Person des öffentlichen 

Rechts oder einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft), – der – die – das – es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu 
verwenden hat. 

oder 
2. an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 

Körperschaft zwecks Verwendung für … (Angabe eines bestimmten gemeinnützigen, 
mildtätigen oder kirchlichen Zwecks, z. B. Förderung von Wissenschaft und Forschung, 
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Erziehung, Volks- und Berufsbildung, der Unterstützung von Personen, die im Sinne 
von § 53 der Abgabenordnung wegen … bedürftig sind, Unterhaltung des Gotteshau- 
ses in …). 

 

Weitere Hinweise 
» Bei Betrieben gewerblicher Art von juristischen Personen  des  öffentlichen  

Rechts, bei den von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts verwalte- 
ten unselbständigen Stiftungen und bei geistlichen Genossenschaften (Orden, 
Kongregationen) ist folgende Bestimmung aufzunehmen: 
§ 3 Abs. 2: 
„Der – die – das … erhält bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als – seine – ihre – eingezahlten Kapi- 
talanteile und den gemeinen Wert seiner – ihrer – geleisteten Sacheinlagen zurück. “ 

» Bei Stiftungen ist diese Bestimmung nur erforderlich, wenn die Satzung dem Stifter ei- 
nen Anspruch auf Rückgewähr von Vermögen einräumt. Fehlt die Regelung, wird das 
eingebrachte Vermögen wie das übrige Vermögen behandelt. 

» Bei Kapitalgesellschaften sind folgende ergänzende Bestimmungen in die Satzung 
aufzunehmen: 
1. § 3 Abs. 1 Satz 2 

„Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwen- 
dungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten. “ 

2. § 3 Abs. 2 
„Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Körperschaft oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile 
und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. “ 

3. § 5 
„Bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Ge- 
sellschafter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sach- 
einlagen übersteigt, ...“. 
§ 3 Abs. 2 und der Satzteil „soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesell- 
schafter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sachein- 
lagen übersteigt,“ in § 5 sind nur erforderlich, wenn die Satzung einen Anspruch auf 
Rückgewähr von Vermögen einräumt. 
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